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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)
 

ALLGEMEIN

Prozesstyp Kernprozess

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Antrag Erlaubnis
Sondernutzung von Straßen
bearbeiten

99108012005000

Referenzierte Prozessbibliothek FIM Prozessbibliothek Bund

Referenzierte LeiKa-Leistung Sondernutzung von Straßen Erlaubnis

Prozessschlüssel 99108012005000

Bezeichnung (FIM) Sondernutzung von Straßen Erlaubnis

Stand vom 25.10.2023

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz
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Bezeichnung
08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

101: Stamminformation

Definition (FIM) Jeder kann die öffentlichen Straßen im Rahmen ihrer Widmung und der
verkehrsbehördlichen Vorschriften zum Verkehr nutzen. Wenn Sie öffentliche
Straßen darüber hinaus, das heißt für etwas anderes als den Verkehr nutzen
wollen, so ist in der Regel eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich. Zu den
öffentlichen Straßen gehören auch Gehwege und Parkplätze. Beispiele für ein
Erfordernis einer Sondernutzungserlaubnis können sein: Verkauf von Waren aller
Art, Aufstellen von Tischen und Stühlen für eine Außengastronomie, Aufstellen
von Baugerüsten und Containern, Veranstaltungen und Straßenfeste sowie das
Drehen von Filmen.

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Antragstellende Person

Hauptakteur Straßenbaubehörde / Träger der Straßenbaulast

Mitwirkender Straßenbaubehörde
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Ergebnisempfänger Antragstellende Person

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen D17000276

Ergebnis Sonstige (FIM) - Ablehnungsbescheid
- Erlaubnisbescheid

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 26.08.2024 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Status 5: fachlich freigegeben (silber)

Fachlich freigegeben am 26.08.2024 00:00

Formell freigegeben am 26.08.2024 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

06.06.2024 13:05
Hoch-Krieg Wolfram
(extern01@fb.hambur
g.de)

0.01 In Bearbeitung

Kommentar: zur
methodischen
Prüfung
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

19.06.2024 11:20
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.01 In methodischer
Prüfung

Kommentar: Hinweise
meth. QS FIM-
Baustein Prozesse: s.
Kollaborationschat
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

14.08.2024 12:53
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.02 In Bearbeitung

Kommentar:
Überarbeitungen
erledigt und
dokumentiert in
Kollaboration
(Der
Zustandsübergang

19.08.2024 09:27
Eckert Laurenz
(extern01@fb.hambur
g.de)

0.02 In methodischer
Prüfung
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Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

Kommentar: Hinweise
meth. QS FIM-
Baustein Prozesse: s.
Kollaborationschat
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

19.08.2024 15:11
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.03 In Bearbeitung

Kommentar:
Änderungen
dokumentiert in
Kollaboration - mit der
Bitte um Freigabe
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

22.08.2024 15:57
Eckert Laurenz
(extern01@fb.hambur
g.de)

0.03 In methodischer
Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

26.08.2024 08:28
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.03 In fachlicher Prüfung

Kommentar: Freigabe
(Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.)

26.08.2024 08:41
Staufer Thorsten
(extern02@fb.hambur
g.de)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 26.08.2024

Gültig bis 26.08.2025

Wiedervorlagedatum 26.07.2025

SYSTEMINFORMATION

Autor Hoch-Krieg Wolfram (extern01@fb.hamburg.de)

Angelegt am 06.06.2024 13:05

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 29.08.2024 13:25

Seite 5 von 41
Erstellt am 17.12.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Seite 6 von 41
Erstellt am 17.12.2024 von subadmin@mvnet.de



Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

01 Unterlagen entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (1) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus
ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, auf
Bundesautobahnen der Erlaubnis der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis
der Gemeinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie
die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen D17000276

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Maßstabsgerechter Lageplan
Fotos / Zeichnungen der Örtlichkeit
Baustelleneinrichtungsplan
Verkehrszeichenplan
Umleitungsplan

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Antrag Erlaubnis
Sondernutzung von Straßen

  99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Maßstabsgerechter
Lageplan

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Fotos / Zeichnungen der
Örtlichkeit

Baustelleneinrichtungsplan 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Verkehrszeichenplan 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Umleitungsplan 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 22 FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__22.html

§ 8 (1) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 22 FStrG (Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung)
(1) Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die dem
Fernstraßen-Bundesamt und der Gesellschaft privaten Rechts im
Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes nach dem
Bundesfernstraßengesetz zugewiesenen Befugnisse und Aufgaben auf andere
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Bundesbehörden oder andere vom Bund gegründete Gesellschaften, die im
ausschließlichen Eigentum des Bundes stehen müssen, zu übertragen.
(2) Im Fall des Artikels 90 Absatz 4 oder des Artikels 143e Absatz
2 des Grundgesetzes treten an die Stelle der im Gesetz genannten
Straßenbaubehörden der Länder die vom Bundesministerium für Digitales und
Verkehr bestimmten Bundesbehörden oder die Gesellschaft privaten Rechts im
Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes. Dies gilt auch für die
nach § 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten zu bestimmende Behörde.
(3) Im Rahmen der Auftragsverwaltung richtet sich das Verfahren für die
Beitreibung von Ersatzleistungen (§ 7), Sondernutzungsgebühren sowie
Vorschüssen und Sicherheiten (§ 8) und das Verfahren in den Fällen, in denen
die Behörde Maßnahmen nach § 8 Abs. 7a trifft oder in denen jemand zur
Duldung oder Unterlassung verpflichtet ist (§§ 11 und 14), nach Landesrecht. Im
Übrigen gilt Bundesrecht.
(4) Soweit nach diesem Gesetz die Zuständigkeit von Landesbehörden
begründet ist, bestimmen die Länder die zuständigen Behörden. Sie sind
ermächtigt, die Zuständigkeit der obersten Straßenbaubehörden der Länder,
soweit sie nach diesem Gesetz begründet ist, auf nachgeordnete Behörden zu
übertragen. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist hiervon zu
unterrichten.
(5) Soweit Selbstverwaltungskörperschaften in der Auftragsverwaltung tätig
werden (Artikel 90 Absatz 3 des Grundgesetzes), sind ihre Behörden nach
Maßgabe des Landesrechts an Stelle der Behörden des Landes zuständig.
 
§ 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus
ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, auf
Bundesautobahnen der Erlaubnis der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne
des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes, in Ortsdurchfahrten der
Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast
ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen.
Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in den
Ortsdurchfahrten von der Erlaubnis befreien und die Ausübung regeln. Soweit
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der
Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. Eine Erlaubnis soll nicht
erteilt werden, wenn behinderte Menschen durch die Sondernutzung in der
Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert
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Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 24 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__24.html

§ 26 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__26.html

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Angaben klären (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 25 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__25.html

§ 26 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__26.html

§ 27 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27.html

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Antragsbegehren prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)
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RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (6) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine
übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich,
so bedarf es keiner Erlaubnis nach Absatz 1. (...)

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Erfordernis Erlaubnis Vorschriften des Straßenverkehrsrechts mitteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (6) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine
übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich,
so bedarf es keiner Erlaubnis nach Absatz 1. (...)
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Ausgehende Daten - sonstige (FIM)  
 

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Erfordernis Erlaubnis
Vorschriften des
Straßenverkehrsrechts

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Voraussetzungen prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (1), (2) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

§ 45 (6) StVO 111: Rechtsverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/
stvo_2013/__45.html

§ 46 (6) Nr.9 StVO 111: Rechtsverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/
stvo_2013/__46.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(1) (...) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in
den Ortsdurchfahrten von der Erlaubnis befreien und die Ausübung regeln.
Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung
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der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. Eine Erlaubnis soll
nicht erteilt werden, wenn behinderte Menschen durch die Sondernutzung in der
Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden.
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann mit
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit die Gemeinde nicht
Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu
widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaus
oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt.
 
§ 45 StVO (Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen)
(6) Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken,
müssen die Unternehmer – die Bauunternehmer unter Vorlage eines
Verkehrszeichenplans – von der zuständigen Behörde Anordnungen nach
den Absätzen 1 bis 3 darüber einholen, wie ihre Arbeitsstellen abzusperren
und zu kennzeichnen sind, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser
Straßensperrung, zu beschränken, zu leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie
sie gesperrte Straßen und Umleitungen zu kennzeichnen haben. Sie haben diese
Anordnungen zu befolgen und Lichtzeichenanlagen zu bedienen.
 
§ 46 StVO Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis
(1) Die Straßenverkehrsbehörden können in bestimmten Einzelfällen oder
allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen genehmigen (...)
9. von den Verboten, Lautsprecher zu betreiben, Waren oder Leistungen auf der
Straße anzubieten (§ 33 Absatz 1 Nummer 1 und 2);

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Erfordernis Zustimmung prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen
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RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (1) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus
ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, auf
Bundesautobahnen der Erlaubnis der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis
der Gemeinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie
die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. (...)

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Zustimmung einholen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (1) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

(1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus
ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, auf
Bundesautobahnen der Erlaubnis der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis
der Gemeinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie
die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. (...) 

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Zustimmung 99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Zustimmung erteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

Handlungsgrundlage (FIM)
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (1) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus
ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, auf
Bundesautobahnen der Erlaubnis der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis
der Gemeinde. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie
die Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. (...) 

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Zustimmung 99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Erlaubnis erteilen (Teilprozess)
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (2) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

§ 46 (3) StVO 111: Rechtsverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/
stvo_2013/__46.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann mit
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit die Gemeinde nicht
Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu
widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaus
oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt.
 
§ 46 StVO (Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis)
(3) Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis können unter dem Vorbehalt
des Widerrufs erteilt werden und mit Nebenbestimmungen (Bedingungen,
Befristungen, Auflagen) versehen werden.

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Erlaubnisbescheid

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Über Ergänzung von Nebenbestimmungen entscheiden (Teilprozess)
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (2) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

§ 46 (3) StVO 111: Rechtsverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/
stvo_2013/__46.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann mit
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit die Gemeinde nicht
Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu
widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaus
oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt.
 
§ 46 StVO (Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis)
(3) Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis können unter dem Vorbehalt
des Widerrufs erteilt werden und mit Nebenbestimmungen (Bedingungen,
Befristungen, Auflagen) versehen werden.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Nebenbestimmungen ergänzen (Teilprozess)
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (2) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

§ 46 (3) StVO 111: Rechtsverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/
stvo_2013/__46.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann mit
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit die Gemeinde nicht
Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu
widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaus
oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt.
 
§ 46 StVO (Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis)
(3) Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis können unter dem Vorbehalt
des Widerrufs erteilt werden und mit Nebenbestimmungen (Bedingungen,
Befristungen, Auflagen) versehen werden.

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Erlaubnisbescheid

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 2: Aktualisierung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

14 Erforderlichkeit Vorleistung oder Sicherheiten prüfen (Teilprozess)
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (2a),(6) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(2a) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten,
dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den
anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen
der Zustimmung der Straßenbaubehörde oder auf Bundesautobahnen
der Zustimmung der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes. Der Erlaubnisnehmer
hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zuständigen Behörde oder auf
Bundesautobahnen der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes die Anlagen auf seine Kosten
zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast
durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast
angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen.
(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine
übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich,
so bedarf es keiner Erlaubnis nach Absatz 1. Vor ihrer Entscheidung hat
die hierfür zuständige Behörde die sonst für die Sondernutzungserlaubnis
zuständige Behörde oder auf Bundesfernstraßen, soweit dem Bund die
Verwaltung einer Bundesfernstraße zusteht, die Gesellschaft privaten Rechts
im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes zu hören. Die von
dieser geforderten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren sind
dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzuerlegen.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Vorleistung oder Sicherheiten erheben lassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (2a),(6) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(2a) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten,
dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den
anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen
der Zustimmung der Straßenbaubehörde oder auf Bundesautobahnen
der Zustimmung der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes. Der Erlaubnisnehmer
hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zuständigen Behörde oder auf
Bundesautobahnen der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes die Anlagen auf seine Kosten
zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast
durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast
angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen.
(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine
übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich,
so bedarf es keiner Erlaubnis nach Absatz 1. Vor ihrer Entscheidung hat
die hierfür zuständige Behörde die sonst für die Sondernutzungserlaubnis
zuständige Behörde oder auf Bundesfernstraßen, soweit dem Bund die
Verwaltung einer Bundesfernstraße zusteht, die Gesellschaft privaten Rechts
im Sinne des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes zu hören. Die von
dieser geforderten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren sind
dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzuerlegen.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Daten zur Erhebung
Vorleistung oder
Sicherheiten

99: Keine Vorgabe zuständige Behörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Gebührenerhebung veranlassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (3) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(3) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden.
Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im Übrigen dem Träger der
Straßenbaulast zu. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
für Sondernutzungen der Bundesfernstraßen eine Gebührenordnung zu
erlassen, soweit dem Bund die Verwaltung einer Bundesfernstraße zusteht. Im
Übrigen werden die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Gebührenordnungen für die Sondernutzungen zu erlassen. Die Ermächtigung
des Satzes 3 kann durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für
Digitales und Verkehr ohne Zustimmung des Bundesrates auf das Fernstraßen-
Bundesamt übertragen werden. Die Ermächtigung des Satzes 4 kann
durch Rechtsverordnung der zuständigen Landesregierung auf die oberste
Landesstraßenbaubehörde übertragen werden. Die Gemeinden können die
Gebühren durch Satzung regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

zustehen. Bei Bemessung der Gebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkung
auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des
Gebührenschuldners zu berücksichtigen.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Daten zur
Gebührenerhebung

99: Keine Vorgabe zuständige Behörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Erlaubnisbescheid bekanntgeben (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 (2), (3) FStrG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
fstrg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 FStrG (Sondernutzungen; Verordnungsermächtigung)
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann mit
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit die Gemeinde nicht
Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu
widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaus
oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt.
(3) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden.
Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im Übrigen dem Träger der
Straßenbaulast zu. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr wird
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
für Sondernutzungen der Bundesfernstraßen eine Gebührenordnung zu
erlassen, soweit dem Bund die Verwaltung einer Bundesfernstraße zusteht. Im
Übrigen werden die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Gebührenordnungen für die Sondernutzungen zu erlassen. Die Ermächtigung
des Satzes 3 kann durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für
Digitales und Verkehr ohne Zustimmung des Bundesrates auf das Fernstraßen-
Bundesamt übertragen werden. Die Ermächtigung des Satzes 4 kann
durch Rechtsverordnung der zuständigen Landesregierung auf die oberste
Landesstraßenbaubehörde übertragen werden. Die Gemeinden können die
Gebühren durch Satzung regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren
zustehen. Bei Bemessung der Gebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkung
auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des
Gebührenschuldners zu berücksichtigen.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Erlaubnisbescheid 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Ablehnungsbescheid erlassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 35 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35.html
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Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 35a VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__35a.html

§ 37 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__37.html

§ 39 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__39.html

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Ablehnungsbescheid

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Ablehnungsbescheid bekannt geben (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 27a VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27a.html

§ 41 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__41.html

§ 43 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__43.html
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Ablehnungsbescheid 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

20 Widerspruch entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 20

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 79 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__79.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 79 VwVfG (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die
Verwaltungsgerichtsordnung und die zu ihrer Ausführung ergangenen
Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Widerspruch nach VwGO D99000000031

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Widerspruch nach VwGO   99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

21 Widerspruchsverfahren einleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 21

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 79 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__79.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 79 VwVfG (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die
Verwaltungsgerichtsordnung und die zu ihrer Ausführung ergangenen
Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Widerspruch nach VwGO   99: Keine Vorgabe Widerspruchsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

22 Antrag weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 22

RAG-Beschreibung (FIM) Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar.
Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass die Aktivitätengruppe im
Stammprozess abgebildet werden soll.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Antrag Erlaubnis
Sondernutzung von Straßen

  99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast

Maßstabsgerechter
Lageplan

99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast

Fotos / Zeichnungen der
Örtlichkeit

99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast

Baustelleneinrichtungsplan 99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast

Verkehrszeichenplan 99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast

Umleitungsplan 99: Keine Vorgabe Straßenbaubehörde / Träger
der Straßenbaulast
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag Erlaubnis Sondernutzung von Straßen bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag abgelehnt/ Antrag mit Nebenbestimmungen genehmigt (Rechtsmittel eingereicht)
(Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag abgelehnt/ Antrag mit Nebenbestimmungen genehmigt (bestandskräftig) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag weitergeleitet (Endereignis)
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antragstellende Person (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Antragstellende Person

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Behörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) zuständige Behörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

Ausrichtung Zentriert

Erfordernis Erlaubnis Vorschriften des Straßenverkehrsrechts mitgeteilt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Erlaubnis Vorschriften des Straßenverkehrsrechts erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Ereignisbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gebühr erheben (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Gericht (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gericht

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

Klärung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Mitteilung über eingereichte Klage erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Nebenbestimmung ergänzen? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Nebenbestimmungen erteilt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Sondernutzung von Straßen erlaubt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Straßenbaubehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Straßenbaubehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Straßenbaubehörde / Träger der Straßenbaulast (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Straßenbaubehörde / Träger der Straßenbaulast

Minimum 0

Maximum 1
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Textanmerkung (Textanmerkung)

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden,
dass die Aktivitätengruppe im Stammprozess abgebildet werden soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Unterlagen erhalten (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Voraussetzungen erfüllt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Vorleistung oder Sicherheiten erforderlich? (Exklusives Gateway)
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Status: Freigegeben  |  Modellreport

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Vorleistung oder Sicherheiten erheben (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Widerspruch bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Widerspruch erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))
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EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Widerspruchsbehörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Widerspruchsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Zustimmung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten
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Zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

bei Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Monat vergangen/ ohne Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Jahr
vergangen (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

zuständige Straßenbaubehörde / Träger der Straßenbaulast (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Straßenbaubehörde / Träger der Straßenbaulast

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein
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Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200
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